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Editorial

2023 – Rückblick auf ein Jahr mit besonderen Herausforderungen
Steuerberaterin Angelika Lux, Vorstandsmitglied des HLBS e. V.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2023 neigt sich mit seinen zahlreichen und komplexen Geschehnissen dem 
Ende zu. Nachwirkungen der Weltereignisse holten uns im täglichen beruflichen Leben 
ein und forderten unser Fachwissen – lassen Sie uns daher gemeinsam kurz und bei-
spielhaft auf für uns wesentliche Ereignisse und Auswirkungen zurückschauen.

Der fortwährende Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gefahr der Energieknapp-
heit haben die politischen Entscheidungsträger zu Handlungen berufen, die uns im 

täglichen Leben tangieren. Es galt, Ressourcen sinnvoll einzusetzen und der Bevölkerung Sicherheit zu ver-
mitteln. Die gesetzlichen Regelungen über Soforthilfen und Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas 
sowie die Einführung einer Strompreisbremse betrafen in der Umsetzung die Energielieferanten. Eingebun-
den in die Regelungen waren wir dann, wenn unsere Mandanten als Energie- bzw. Wärmelieferanten die 
sachgerechte Rechnungsstellung anfragten.

Das Spannungsfeld Energieeinsatz erforderte Appelle aus der Politik an die Menschen zum effizienten 
Einsatz der Energieträger und die Notwendigkeit, finanzielle Sicherheit durch Energiepreiszuschüsse und wei-
tere Maßnahmen zu geben. Gleichzeitig ist der Ausbau der erneuerbaren Energien durch steuerliche Rah-
menbedingungen flankiert worden, beispielsweise durch die Einführung der ertragsteuerlichen Freistellung 
für bestimmte PV-Anlagen rückwirkend ab 2022 und die Umsatzsteuerfreiheit für bestimmte Anlagen, die ab 
dem 01.01.2023 geliefert wurden.

Die Agrarbetriebe sind hier in vielfältiger Weise involviert und in der Lage, ihren Beitrag zur Energiewende 
zu leisten. Erleichterungen im steuerlichen Kontext sind hier zwingend erforderlich wie z. B. die Bewertung der 
Freiflächen-PV-Anlagen für schenkung- und erbschaftsteuerliche Zwecke. Auch in diesen Punkten waren wir 
als Berater und Sachverständige gefragt. Erst ein BMF-Schreiben im Sommer dieses Jahres gab Klarheit zu 
einzelnen Auslegungsfragen.

Darüber hinaus waren weitere Themengebiete zu bearbeiten:

Reform der Grundsteuer – nach Abgabe der Erklärungen zur Grundsteuerwerterklärung auf den 01.01.2022 
kamen die Bescheide, deren Prüfung ebenfalls Zeit beansprucht. Die Unsicherheit der Verfassungsmäßigkeit 
des Grundsteuergesetzes führt zu vielen Fragen und weiterem Verwaltungsaufwand.

Die Schlussabrechnungen zu den Corona-Überbrückungshilfen müssen angemeldet und abgerechnet 
werden. Die Fristen dafür sind zwar verlängert worden, trotz alledem bringt auch dies einen Mehraufwand an 
Arbeitspensum mit sich.

Die Umsetzung des MoPeG in der steuerlichen Praxis ist noch nicht endgültig erfolgt und verlässliche 
Aussagen zu steuerlichen Konsequenzen sind noch nicht möglich.

Dies sind nur einige Regelungswerke, die für uns als Buchstellen und Sachverständige in 2023 in der täg-
lichen Arbeit zusätzlich zu bewältigen waren.

Lassen Sie uns einen Blick nach vorn werfen – neue Gesetzesvorhaben stehen auf dem Plan der Bundes
regierung:

Aktuell ist das Bürokratieabbaugesetz mit zahlreichen Maßnahmen in Vorbereitung. Die Verbände sind mit 
ausreichender Zeitvorgabe in die Beratungen einbezogen worden. Von besonderem Interesse für uns Steuer-
berater sind in dem Zusammenhang die Forderung nach einer Verkürzung von Aufbewahrungspflichten der 
Belege, die Anhebung der Buchführungsgrenzen i. V. m. einer Verpflichtung zum Übergang auf die Bilanzie-
rung, Erklärungsvereinfachungen für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer sowie Verschlankungen im Um-
satzsteuerrecht. Dies sind zwingend umzusetzende Reformen, die unsere Arbeit erleichtern werden.
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Auch im HLBS hat sich einiges getan. Die HLBS-Infodienste GmbH und die HLBS Verlag GmbH sind zur HLBS 
GmbH verschmolzen. Die Produkte der Seminare, Seminarskripte, Bücher, Kommentare und deren Fortsetzungs-
lieferungen bzw. die digitalen Anwendungen und auch die Zeitschriften werden nun unter einem Dach angebo-
ten – auch in Ergänzung mit anderen Kooperationspartnern. Wir freuen uns, auf diesem Weg auch den aktuellen 
Anforderungen in der digitalen Welt gerecht zu werden.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und informative Lektüre.
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